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Während im Umgang mit 

Atommüll eine Vielzahl von 

Gesetzen, Verordnungen, Ge-

richts- und Verwaltungsver-

fahren bereits Fakten geschaf-

fen haben, steht die „Kommis-

sion Lagerung hochradioakti-

ve Abfälle“ im Deutschen 

Bundestag in Berlin noch in-

mitten ihrer Auseinanderset-

zungen. Diese Diskrepanz wur-

de auf dem Symposium Atom-

müllrecht am 23. Oktober 2015 

in Hannover deutlich. Der 

Trägerkreis des Fachportals 

www.atommuellreport.de [1] 

und Greenpeace hatten hoch-

karätige Referentinnen und 

Referenten eingeladen, die die 

aktuellen Entwicklungen im 

bundes- und europaweiten 

Atomrecht erläuterten und 

bewerteten. In den anschlie-

ßenden Diskussionen zeigte 

sich schnell die Notwendig-

keit, diese Debatte anzufa-

chen. Etwa 60 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aus Um-

weltministerien, Forschung und 

Wissenschaft, Umweltverbän-

den und Bürgerinitiativen wa-

ren nach Hannover gekom-

men. 

Dr. Dörte Fouquet, speziali-

siert auf Umwelt- und Ener-

gierecht in Brüssel, referierte 

zu den Auswirkungen des EU-

Rechts auf den nationalen 

Umgang mit Atommüll. Erst-

mals mit der Richtlinie 

2011/70/Euratom wurden die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, 

ein nationales Entsorgungs-

programm zu erstellen. „Da-

mit liegt der Ball bei den Mit-

gliedstaaten“, so Dr. Fouquet. 

Sobald die Ziele vorgestellt 

seien (wie im Nationalen Ent-

sorgungsprogramm (NaPro) 

der deutschen Bundesregie-

rung), würden sie rechtsver-

bindlich. 

Bei der Abgabe dieses Pro-

gramms in Brüssel setzte auch 

die Kritik von Prof. Dr. Ulrich 

Smeddinck an. Für Smed-

dinck, der im ENTRIA-Pro-

jekt mitarbeitet, steht das Na-

tionale Entsorgungsprogramm 

der Bundesregierung zum Teil 

im Widerspruch zu den De-

batten der Endlager-Kommis-

sion in Berlin. Seine Assis-

tentin Franziska Semper hob 

vor allem den verkürzten 

Rechtsschutz des Standortaus-

wahlgesetzes hervor. Prof. Dr. 

Felix Eckardt, Leiter der For-

schungsstelle für Nachhaltig-

keit und Klimapolitik, zwei-

felte die Rechtmäßigkeit der 

im NaPro eingeplanten Expor-

te von Brennelementen der 

Reaktoren in Jülich und Hamm-

Uentrop an. 

Im zweiten Teil des Symposi-

ums standen konkrete rechtli-

che Verfahren im Zentrum der 

Betrachtung. Dr. Ulrich Wol-

lenteit, der eine Aufhebung 

der Betriebsgenehmigung des 

Zwischenlagers in Brunsbüttel 

erwirkte und damit eine Art 

Präzedenzfall geschaffen hat, 

erläuterte die juristischen 

Schritte zum Brunsbüttel-

Urteil, das in Zukunft auch die 

Zwischenlagergenehmigungen 

anderer Standorte angreifbar 

machen könnte. 

Die Rechtsanwältin Joy Hen-

sel ist im Stilllegungsverfah-

ren um das AKW Mülheim-

Kärlich involviert. Sie be-

mängelte die unzureichende 

Tiefe der Sicherheitsanforde-

rungen im Stilllegungspro-

zess. Durch die Praxis der 

häppchenweisen Genehmi-

gung werde eine ausführliche 

Öffentlichkeitsbeteiligung um-

gangen. 

Der Fachanwalt für Verwal-

tungsrecht Wolfgang Baumann 

rief zum Diskurs auf. Bis zum 

6. Februar 2018 sei eine wei-

tere Richtlinie umzusetzen, 

die 2013/59/Euratom. Er be-

leuchtete die Folgen des neuen 

Europäischen Strahlenschutz-

rechts für die deutsche Strah-

lenschutzgesetzgebung. Es ge-

he dabei um grundlegende Si-

cherheitsnormen. „Wir müs-

sen uns damit beschäftigen 

und es rechtzeitig diskutie-

ren“, so Baumann. 

Die Finanzierung für die 

Atommülllagerung ist nicht 

verhandelbar. Sie resultiert 

aus dem Verursacherprinzip, 

erklärte die Rechtsanwältin 

und Leiterin „Energie und 

Klimaschutz der Deutschen 

Umwelthilfe“ Dr. Cornelia 

Ziehm. Den Rückbau von 

Atomkraftwerken und den 

Umgang mit radioaktiven Ab-

fällen regelt das Atomgesetz 

in seinem Paragraphen 9a. Für 

eine insolvenzfeste Finanzie-

rungsvorsorge riet sie zur Ein-

richtung eines öffentlich recht-

lichen Fonds. 

Das Aufeinanderwirken von 

bundesdeutschem und europä-

ischem Atomrecht ist nicht 

leicht durchschaubar. Insge-

samt ließen die Referate einen 

schleichenden Prozess erken-

nen, Verwaltungsvorgänge zu 

vereinfachen und abzukürzen 

und die Öffentlichkeit nur ru-

dimentär zu beteiligen. Eine 

öffentliche Debatte ist not-

wendig, nicht nur in Bezug 

auf die neue Strahlenschutz-

gesetzgebung, sondern auf den 

gesamten Komplex des 

Atommüllrechts. 

Auswirkung des EU-
Rechts auf den nationa-
len Umgang mit Atom-
müll 

Über den EURATOM-Vertrag 

hat die EU-Kommission die 

Regelungskompetenz für Atom-

fragen in den Mitgliedstaaten, 

doch davon hat sie in den letz-

ten Jahrzehnten wenig Ge-

brauch gemacht, erläuterte Dr. 

Dörte Fouquet. [2] Mit der 

Richtlinie 2011/70/EURATOM 

seien die Mitgliedstaaten zum 

ersten Mal verpflichtet wor-

den, den Bestand ihrer radio-

aktiven Abfälle und deren Fi-

nanzierung an die EU-Kom-

mission zu melden sowie na-

tionale Entsorgungsprogram-

me aufzustellen. Die Kom-

mission werde eine Evaluie-

rung der Programme vorneh-

men und „Auswirkungsanaly-

sen“ veranlassen, meint Dr. 

Fouquet. Positiv an der Erstel-

lung der Programme sei, einen 

Überblick über die Müllmen-

Atommüllrecht 

„Durch die Praxis der häppchen-
weisen Genehmigung im Stillle-
gungsprozess wird eine ausführ-
liche Öffentlichkeitsbeteiligung 
umgangen“ 

Symposium Atommüllrecht vom 23. Oktober 2015 in 
Hannover 

Das Projekt Atommüllreport 

2013 ist im Rahmen der Arbeit der Atommüllkonferenz eine 
272-seitige „Bestandaufnahme Atommüll“ entstanden. Diese 
Bestandsaufnahme umfasst die Anlagen in der Bundesre-
publik Deutschland, in denen Atommüll produziert oder ge-
lagert wird, sowie die Verbringung von Abfällen innerhalb 
Deutschlands und in andere Länder. In Fortsetzung dieser 
Arbeit wurde das online-Portal www.atommuellreport.de er-
stellt. Die Daten und Themen werden kontinuierlich aktuali-
siert und ergänzt. Das Fachportal leistet einerseits einen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung um einen 
verantwortbaren Umgang mit Atommüll. Andererseits soll es 
als langfristige Ressource das Wissen über den Atommüll 
über viele Jahrzehnte erhalten. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende dieses Informationsportal 
unabhängig zu bewahren, weiter auszubauen und aktuell zu 
halten: Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V., GLS 
Bank, IBAN: DE22 4306 0967 4067 8836 02 
BIC: GENODEM1GLS, Stichwort: atommüllreport 
Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Kontakt: Ursula Schönberger,  05341-7905832, 
schoenberger@atommuellreport.de

http://www.atommuellreport.de/
http://www.atommuellreport.de/
mailto:schoenberger@atommuellreport.de
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gen in den Mitgliedstaaten zu 

erhalten, den es teilweise bis-

her noch gar nicht gebe. Es 

würden „gute Prüfer“ zur Prü-

fung der Programme nötig 

sein. Nur so könne ein „Ver-

schieben“ von einer Müllkate-

gorie in eine andere verhindert 

werden. Die Kommission wer-

de auf eine Einhaltung der von 

ihr gesetzten Fristen drängen 

und könne bei Nichteinhaltung 

Vertragsverletzungsverfahren 

einleiten. Die in den Natio-

nalen Programmen konkret 

genannten Maßnahmen seien 

bindend, die Kommission 

könne deren Umsetzung ein-

fordern. 

Ein EU-weites Verbot des 

Exports von Atommüll sei 

nicht in Sicht. Hier hätten die 

Mitgliedstaaten aber die Mög-

lichkeit, ihre nationalen Ge-

setze so auszugestalten, dass 

Exporte unmöglich gemacht 

werden. 

Es sollte sorgfältig darauf ge-

achtet werden, so Dr. Fouquet, 

wie die Kommission mit den 

Nationalen Programmen um-

geht. Das Vorgehen solle kri-

tisch bewertet werden, wo nö-

tig müssten eigene Berichte 

erstellt und „atomkritische“ 

EU-Mitgliedstaaten zum Han-

deln aufgefordert werden. Auf 

Einhaltung der Århus-Kon-

vention sollte gedrängt wer-

den, hierüber gebe es auch Be-

schwerdemöglichkeit über die 

Arbeit der Kommission. 

Standortauswahlgesetz 
und Nationales Entsor-
gungsprogramm 

Einige grundlegende Fragen 

des Standortauswahlgesetzes 

sind ungeklärt und teilweise 

umstritten. Bedeutet die For-

derung nach „bestmöglicher 

Sicherheit“ zwingend einen 

Standortvergleich? Ist das 

Standortauswahlgesetz mit dem 

Grundgesetz und dem Europa-

recht vereinbar? Welche Prob-

leme ergeben sich aus der 

vorgesehenen Behördenstruk-

tur? Während die Kommission 

Lagerung hochradioaktiver Ab-

fälle tagt, meldete die Bundes-

regierung ein Nationales Ent-

sorgungsprogramm nach Brüs-

sel, das teilweise im Wider-

spruch zu den Debatten der 

Kommission steht. Welche 

Auswirkungen dieses Natio-

nale Entsorgungsprogramm 

hat, dazu referierten Prof. Dr. 

Ulrich Smeddinck [3] und 

seine Assistentin Franziska 

Semper [4]. 

Frau Semper legte dar, dass 

der Rechtsschutz durch das 

Standortauswahlgesetz gegen-

über den vorherigen Regelun-

gen deutlich verkürzt wurde. 

Dr. Wollenteit verwies in der 

Diskussion darauf, dass eine 

Parlamentsentscheidung den 

Rechtsschutz nicht ersetzen 

könne und diese Verkürzung 

verfassungswidrig sei. Zudem 

schreibe die Århus-Konven-

tion Klagemöglichkeiten nach 

einer Standortentscheidung 

zwingend vor. Die Kommissi-

on habe Rechtsgutachten zur 

Frage der fehlenden Umwelt-

verträglichkeitsprüfung in Auf-

trag gegeben, die zu dem 

Schluss kommen, dass das 

StandAG gegen EU-Recht 

verstoße. 

Offen blieb die Frage, gegen-

über welchen Tatsachenfest-

stellungen es Rechtsschutz 

überhaupt geben könne, wenn 

die Entscheidungen per Ge-

setz erlassen werden würden. 

„Bestmögliche Sicher-
heit“ 

Prof. Smeddinck betonte, dass 

die Relevanz einzelner Krite-

rien bei der Standortauswahl 

umso mehr relativiert werden 

würde, je mehr Kriterien zur 

Beurteilung herangezogen wür-

den. Die Wahl des Terminus 

„bestmöglich“ sei ein Einge-

ständnis, dass eine absolute 

Sicherheit nicht zu garantieren 

sei. Miriam Staudte, MdL, 

meinte, dass die Suche nach 

einem „bestmöglichen Stand-

ort“ wichtiger sei, als nach 

„bestmöglicher Sicherheit“ und 

dass die deutsche Endlager-

kommission dafür Kriterien 

entwickeln müsste. 

Es ist auch noch unklar, wie 

Bürgerbeteiligung aussehen 

könne. Diese solle laut Gesetz 

bereits unmittelbar nach Ende 

der Kommissionsarbeit begin-

nen. Prof. Smeddinck wies da-

rauf hin, dass mit der Veran-

staltung der Endlagerkommis-

sion am 20. Juni 2015 in Ber-

lin die Bürgerbeteiligung be-

reits begonnen habe, wenn-

gleich der Ablauf der Veran-

staltung nicht überzeugend 

gewesen sei. 

Die Rechtmäßigkeit des 
Exports von radioaktiven 
Abfällen 

Während in politischen Reden 

sehr viel von „nationaler Ver-

antwortung für den Atom-

müll“ die Rede ist, eröffnet 

das Nationale Entsorgungspro-

gramm die Option, die Brenn-

elemente aus den beiden Hoch-

temperaturreaktoren AVR Jü-

lich und THTR Hamm Uen-

trop dauerhaft in ein Land zu 

exportieren, „in dem Brenn-

elemente für Forschungsreak-

toren bereitgestellt oder her-

gestellt werden“. Über die 

Rechtmäßigkeit eines solchen 

Exportes referierte Prof. Dr. 

Felix Eckardt [5]. 

Grundlage des Referates war 

das vom BUND NRW in Auf-

trag gegebene Gutachten zum 

geplanten Export der Jülicher 

Brennelemente-Graphitkugeln 

in eine militärische Atoman-

lage nach Savannah River Si-

de. Um das für Leistungsreak-

toren verbotene Exportverbot 

zu umgehen, wurde der Reak-

tor von staatlichen Stellen 

während des letzten Jahres als 

Forschungsreaktor bezeichnet. 

Eckardt legte dar, dass aus 

mehreren Gründen ein Ex-

portverbot gelte. Seine Auf-

fassung wurde von Teilneh-

merinnen und Teilnehmern 

der Veranstaltung unterstützt 

und mit Detailkenntnissen 

auch aus dem örtlichen Wider-

stand in Ahaus angereichert. 

Dorthin drohen die Kugeln 

jetzt verbracht zu werden.23 

23 Interessantes Detail am Rande: 

Die „Geburtsstätte“ der AVR-

Brennelemente lag einstmals bei 

NUKEM/HOBEG in Hanau. Die 

inzwischen erfolgte Umstruktu-

rierung der Jülicher Besitzver-

hältnisse – der AVR wurde zum 

Konsequenzen aus dem 
Brunsbüttel-Urteil 

Am 8. Januar 2015 bestätigte 

das Bundesverwaltungsgericht 

die Entscheidung des Ober-

verwaltungsgerichts Schles-

wig, dass der Schutz des 

Standort-Zwischenlagers vor 

den Risiken von gezielten Ter-

rorangriffen sowie der Ab-

sturz einer Airbus A380 nicht 

ausreichend dargelegt worden 

sei. Das Bundesverwaltungs-

gericht bestätigte damit auch 

die Aufhebung der Betriebs-

genehmigung für das Stand-

ortzwischenlager Brunsbüttel. 

Seitdem lagern die abgebrann-

ten Brennelemente dort nur 

noch aufgrund einer Anord-

nung der schleswig-holstei-

nischen Atomaufsicht. Dr. Ul-

rich Wollenteit [6] referierte 

über die juristischen Entwick-

lungen, die zu diesem Urteil 

führten, über die Konsequen-

zen dieses Urteils für das 

Zwischenlager Brunsbüttel und 

für andere Atomanlagen. 

Eine wichtige Kernaussage 

Wollenteits: Das Urteil werde 

entweder überschätzt oder un-

terschätzt. Weder ließen sich 

mit dem Urteil alle Atomanla-

gen abschalten noch sollte der 

Eindruck entstehen, dass das 

Urteil keine Folgen für andere 

Zwischenlager oder weitere 

Atomanlagen habe. Es gehe 

um den erforderlichen Schutz 

gegen Störmaßnahmen oder 

sonstige Einwirkung Dritter. 

Durch den Terrorangriff auf 

das World Trade Center in 

New York am 11. September 

2001 habe es eine Zäsur gege-

ben. Jürgen Trittin sagte da-

mals, solche Angriffe dürften 

nie wieder als Restrisiko ver-

niedlicht werden. Die Attentä-

Fortsetzung Seite 15

1.9.2015 in die staatlich finan-

zierten Energiewerke Nord ein-

gegliedert – änderte am Status des 

Reaktors und seines Ex-Inventars 

nichts, auch wenn von Seiten der 

neuen Betreiber nun von „ver-

wertbarem Abfall“ geredet werde 

(http://avr-brennelemente.de/). 

Nach den Statuten der IAEA han-

dele es sich beim AVR zweifels-

ohne um einen Leistungsreaktor. 

http://avr-brennelemente.de/
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ter hätten auch AKWs als po-

tentielles Ziel angesehen. 

Bis zum rechtskräftigen Urteil 

dauerte der Prozess 11 lange 

Jahre und es sei immer noch 

eine Verfassungsbeschwerde 

anhängig. Das Urteil habe 

zwar nicht festgestellt, dass 

das Zwischenlager unsicher 

ist. Aber ein zentrales Ergeb-

nis sei, dass die Sicherheit 

nicht festgestellt werden kön-

ne. 

Feststellungen des Urteils sei-

en nun bei vielen Verfahren 

zu berücksichtigen: bei Neu-

genehmigungen und bei we-

sentlichen Genehmigungsän-

derungen. Handlungsbedarf be-

stehe für die Atomaufsicht 

auch bei bestandskräftig ge-

nehmigten Atomanlagen. Ein 

Pflichtwiderruf nach Para-

graph 17 Absatz 5 des Atom-

gesetzes könne wegen erheb-

licher Gefährdung in Betracht 

kommen. Entsprechende Kla-

gen auf Widerruf der Be-

triebsgenehmigung gebe es für 

Brokdorf und Grohnde. 

Für Brunsbüttel gibt es jetzt 

eine ministerielle Duldungs-

verfügung für drei Jahre. Vat-

tenfall soll bis dahin einen 

neuen Genehmigungsantrag 

stellen. 

Rechtsentwicklungen in 
den Stilllegungsverfahren 
von Atomanlagen 

Zunehmend gewinnen die 

Landesbehörden bei den Ge-

nehmigungsverfahren zur Still-

legung und dem Rückbau von 

Atomkraftwerken an Bedeu-

tung. Hier sind insbesondere 

die mangelnde Öffentlich-

keitsbeteiligung und unzurei-

chende Sicherheitsanforderun-

gen zu Streitpunkten zwischen 

Aufsichtsbehörden und der 

Bevölkerung geworden, zum 

Beispiel die nicht zwingende 

Brennstofffreiheit der Anlagen 

vor Rückbaubeginn und die 

fehlende Erhebung einer um-

fassenden radiologischen Cha-

rakterisierung der Anlage. Joy 

Hensel [7], Rechtsanwältin in 

der Auseinandersetzung um 

die Stilllegung des AKW 

Mülheim-Kärlich, berichtete 

aus der Praxis.

Der Terminus „Pufferlager“ 

sei gesetzlich nicht geregelt. 

In der Praxis stünden die Ab-

fallprodukte über Jahre auf 

Flächen, die dafür nicht aus-

gelegt sind. Zum Beispiel 

werde im Freien und unge-

schützt gegen Flugzeugabstür-

ze gelagert. Hier wäre eine 

rechtliche Definition und Re-

gelung notwendig. 

Es gebe auch keine einheitli-

che Regelung bezüglich eines 

Widerrufs der Genehmigung 

bei Nicht-Nutzung. Im Ge-

nehmigungsbescheid zu Mühl-

heim-Kärlich sei festgelegt, 

dass die Genehmigung für den 

Rückbau wieder zurückge-

nommen werden könne, wenn 

der Betreiber die Arbeiten 

fünf Jahre ruhen lasse. 

In den Anträgen und Geneh-

migungen zur Stilllegung feh-

le es auch an der inhaltlichen 

Bestimmtheit, rügte Frau Hen-

sel. Beispielsweise sei nicht 

festgelegt, ob der Dampfer-

zeuger vor Ort zerlegt oder als 

Ganzes ausgebaut und ab-

transportiert wird. Dazu gebe 

es auch keine Alternativenprü-

fung. Immerhin schreibe die 

Genehmigung für Mülheim-

Kärlich vor, im Falle eines 

Ausbaus als Ganzes eine Sta-

tikprüfung durchzuführen. Die-

se inhaltliche Unbestimmtheit 

sei derzeit bei allen Rückbau-

projekten im Prinzip bei fast 

jedem Teilschritt zu beobach-

ten. Damit würden aber die 

Rechte der Einwenderinnen 

und Einwender verletzt. 

Der Betreiber hat die Verursa-

cherpflicht, mit Entsorgern 

Verträge abzuschließen und 

den Müll zum Entsorger zu 

bringen. Laut Auskunft der 

Aufsicht in Schleswig-Hol-

stein sei das Land jedoch für 

die Abfallwirtschaftsplanung 

verantwortlich und Schleswig-

Holstein versuche deshalb 

frühzeitig, die Entsorgung 

freigemessenen Mülls zu or-

ganisieren. Es bleibe unklar, 

inwieweit Deponien die Lage-

rung freigemessenen Bau-

schutts ablehnen können. Für 

private Deponien und Depo-

nien außerhalb des Bereichs, 

in dem der Abfallverursacher 

tätig ist, scheine dies der Fall 

zu sein. Offen bleibe, wie das 

für öffentlichen Deponien vor 

Ort ist. 

Derzeit sei geplant, den Bau-

schutt aus dem AKW Stade 

auf einer Deponie in Wiesba-

den zu lagern. 

Bisher wird eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP) 

nur am Anfang des Stillle-

gungsverfahrens für nötig ge-

halten. Dies dürfte aber ein 

Verstoß gegen die europäische 

UVP-Richtlinie sein, meint 

Frau Hensel. Dies könnte in 

einem Klageverfahren gegen 

eine Rückbau-Genehmigung 

gerügt werden, allerdings sei 

dies im Verfahren zum Rück-

bau des AKW Obrigheim 

nicht erfolgreich gewesen. 

Möglich wäre auch eine Bun-

desratsinitiative, um eine 

rechtliche Klarstellung zu er-

reichen. 

Folgen des neuen Euro-
päischen Strahlenschutz-
rechts für die deutsche 
Strahlenschutzgesetzge-
bung 

Die Richtlinie 2013/59/EURA-

TOM soll bis zum 6. Februar 

2018 in deutsches Recht um-

gesetzt werden. Sie enthält 

Regelungen zum Schutz vor 

natürlicher radioaktiver Strah-

lung aus Gesteinsformationen 

und Baustoffen, speziell auch 

vor Radon am Arbeitsplatz 

und in Gebäuden, zur Ver-

meidung von Röntgenuntersu-

chungen, sowie Vorgaben für 

Notfallplanung und gemein-

sames europäisches Handeln, 

die der Fachanwalt für Ver-

waltungsrecht Wolfgang Bau-

mann [8] detailliert auflistete. 

Mit der Richtlinie sind Werte 

der Aktivitätskonzentrationen 

für die Freigabe von Atom-

müll nun auch in europäisches 

Recht umgesetzt. Die Richtli-

nie verlangt, darauf wies 

Baumann hin, die Rechtsan-

passung unter Berücksichti-

gung der ICRP-Empfehlungen 

103 von 2007 sowie der Emp-

fehlungen ICRP 116 und 119 

vorzunehmen. Sie geben di-

verse Grenzwerte für Organ-

dosen und für die effektive 

Dosis (in Millisievert (mSv) 

pro Jahr) vor, von 1 mSv/Jahr 

für den Schutz „von Einzel-

personen der Bevölkerung“ 

bis 500 mSv/Jahr in Ausnah-

mesituationen. Diese Grenz-

werte würden den Stand der 

Wissenschaft berücksichtigen 

und ihm genügen, werde be-

hauptet. Baumann ließ offen, 

ob es sich dabei um Verbesse-

rungen oder Verschlechterun-

gen handelt. 

Deutschland unterscheidet die 

hoch, mittel und niedrig radi-

oaktiven Stoffe entgegen der 

europäischen Klassifikation 

anhand ihrer Wärmeentwick-

lung und nicht nach ihrer Ak-

tivität in Becquerel, was sich 

aber wohl in die europäische 

Praxis integrieren lasse, mein-

te Baumann. 

Die in der Richtlinie vorge-

schlagenen Maßnahmen zum 

Strahlenschutz seien wohl 

überwiegend in den bereits 

geltenden deutschen Regelun-

gen berücksichtigt, meinte 

Baumann. Er beklagte, daß 

bisher keine kritische Ausein-

andersetzung mit dieser EUR-

ATOM-Richtlinie stattgefun-

den habe. Auch ein Grund-

satzpapier des Bundesumwelt-

ministeriums (BMUB) sei 

bisher nicht veröffentlicht und 

werde nur intern und allenfalls 

mit den Länderbehörden unter 

Geheimhaltungsregeln disku-

tiert. Die bisherige Strahlen-

schutzverordnung solle zudem 

in ein Strahlenschutzgesetz 

überführt werden. 

In der sich anschließenden 

Diskussion wurde von Seiten 

der Gesellschaft für Strahlen-

schutz e.V. (www.strahlenschutz-

gesellschaft.de) angemerkt, daß 

es sehr interessant sei, wenn 

die bisher in einer Verordnung 

niedergelegten Strahlenschutz-

regelungen ganz oder teilweise 

in ein Gesetz überführt wür-

den. Denn eine Verordnung 

http://www.strahlenschutz-gesellschaft.de/
http://www.strahlenschutz-gesellschaft.de/
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werde lediglich von Regie-

rungen erlassen (hier von der 

Bundesregierung mit Zustim-

mung des Bundesrates, also 

der Vertretung der Länder). 

Werde ein solches Gesetz tat-

sächlich verwirklicht, dann 

würden erstmals die Bundes-

tagsabgeordneten detaillierter 

mit dem Strahlenschutz be-

fasst. Das wäre eine weltweite 

parlamentarische Premiere. 

Allerdings nutze das nichts, 

falls die Grenzwerte der 

EURATOM-Richtlinie unre-

flektiert übernommen würden. 

Mit solchen Grenzwerten 

werde schließlich festgelegt, 

wieviele durch Strahlung und 

Radioaktivität verursachte 

Schäden von der Bevölkerung 

zu akzeptieren seien. Bei der 

effektiven Dosis gemäß den 

Empfehlungen der Internatio-

nalen Strahlenschutzkommis-

sion (ICRP) handele es sich 

fast ausschließlich um Krebs-

todesfälle, die berücksichtigt 

werden. Für die Beantwortung 

der Frage, wieviele Krebstote 

denn akzeptabel oder zu ak-

zeptieren seien, gebe es je-

doch kein wissenschaftliches 

Kriterium. Die Wissenschaft 

könne dagegen nur angeben, 

mit welcher Größenordnung 

an Schäden bei welcher Strah-

lenbelastung zu rechnen sei. 

Die ICRP 103 von 2007 sei 

zudem eine Katastrophe, denn 

die ICRP ignoriere und negie-

re eine Vielzahl sowohl neue-

rer als auch nicht mehr ganz 

so neuer Erkenntnisse, wie sie 

unter anderem aus der Tscher-

nobyl- und der medizinischen 

Forschung gewonnen worden 

sind. Sie umfassen nicht nur 

Krebserkrankungen, sondern 

auch eine Vielzahl anderer Er-

krankungen wie solche des 

Herz-Kreislauf-Systems, Stoff-

wechselstörungen, Immundefi-

zite und genetische Effekte.24 

24 Hinweis: Eine aktuelle Über-

sicht über die unterschätzten Ge-

sundheitsgefahren gibt der Be-

richt Nr. 25 des Otto Hug Strah-

leninstituts vom August 2015 

(www.oh-strahlen.org/berichte.htm): 

Walter Mämpel, Sebastian Pflug-

beil, Robert Schmitz, Inge 

Sicherung der Finanzie-
rungsvorsorge für die 
Atommülllagerung 

Ein heißes Thema ist die Fra-

ge, wer letztendlich für die 

Kosten des Rückbaus und der 

Lagerung radioaktiver Abfälle 

aufkommen wird. Zwar hat 

Bundeswirtschaftsminister Sig-

mar Gabriel am 10. Oktober 

2015 vorsichtige Entwarnung 

für die Finanzierung gegeben, 

aber unabhängige Gutachten 

sehen einen großen Hand-

lungsbedarf. Dr. Cornelia 

Ziehm [9] stellte die rechtli-

chen Möglichkeiten dar, eine 

verursachergerechte Finanzie-

rung abzusichern. Dafür gebe 

es klare gesetzliche Vorschrif-

ten und diese sind nicht ver-

handelbar, erklärte Dr. Ziehm. 

Allerdings wird nun aber ge-

rade darüber verhandelt. Es 

bleibe die Hoffnung, dass sich 

der vorhandene Sachverstand 

in der Kommission durchsetze 

und auf diesem Fakt bestehe. 

Eine unmittelbare Gefahr der 

Insolvenz zum Beispiel von 

RWE bestehe aber nicht. Die 

Einbrüche beträfen lediglich 

den Börsenwert. Das habe 

nichts mit den tatsächlichen 

finanziellen Reserven zu tun. 

Ein kritischer Punkt sei zwar, 

dass sich die Betreiber bei ei-

ner neuen Gesetzesregelung 

darauf berufen könnten, dass 

Gesetzesvorlaufkosten nicht 

privat finanzierbar sind, das 

heißt, die bisher anfallenden 

Kosten müssten dann von der 

„Allgemeinheit“ übernommen 

werden. Allerdings sei diese 

Argumentation deshalb nicht 

stichhaltig, weil die Entsor-

gung auch schon vorher not-

wendig und geregelt war und 

jetzt nur konkretisiert werde. 

Schmitz-Feuerhake: Unterschätz-

te Gesundheitsgefahren durch 

Radioaktivität am Beispiel der 

Radarsoldaten. Bericht des Otto 

Hug Strahleninstituts Nr. 25 – 

2015; Ges. f. Strahlenschutz e.V. 

2015, ISSN 0941-0791, 208 Sei-

ten, EUR 9,80. Bezug über die 

Geschäftsstelle der Gesellschaft 

für Strahlenschutz: mail@oh-

strahlen.org, über Strahlentelex: 

www.strahlentelex.de/Buecher.ht

m und über den Buchhandel. 

Es trete für die Betreiber keine 

grundsätzlich neue Situation 

ein. Sollte sich diese Position 

nicht durchsetzen, müsse man 

differenzieren nach den reinen 

Vorlaufkosten. 

Die Überlegung, die Vorsor-

gekosten über ein Konstrukt 

wie beim Kohlepfennig abzu-

sichern, sei nicht zielführend, 

erklärte Dr. Ziehm. Denn 

dieser werde vom Kunden be-

zahlt. Die Betreiber seien ja zu 

Rückstellungen verpflichtet, die 

auch schon vom Kunden fi-

nanziert werden. Diese Rück-

stellungen seien zwar handels-

rechtlich in Ordnung, aber 

völlig intransparent. Der Staat 

benötige deshalb einen Aus-

kunftsanspruch. 

Die Gefahr bestehe allerdings 

und es habe ja auch schon 

konkrete Vorbereitungen der 

Konzerne gegeben, die Haf-

tung durch Übertragung auf 

neue Firmen zu begrenzen. 

Beherrschungsverträge seien 

jederzeit kündbar und konkret 

würden sie 2020 enden. Somit 

würde die bisherige Verant-

wortung der Konzerne in 5 

Jahren enden. Dagegen aber 

gehe Minister Gabriel jetzt 

und wahrscheinlich auch er-

folgreich vor. 

Die Sicherung der Rückstel-

lungen mit Hilfe von Firmen-

Beteiligungen anstatt mit Geld 

zu sichern, bringe keinen Vor-

teil, meint Dr. Ziehm, sondern 

nur zusätzliche Risiken. Die 

Konzerne seien auch durchaus 

in der Lage, die Rücklagen zu 

bezahlen und dabei sollte es 

auch bleiben. 

Die einzelnen Referate, Präsenta-

tionen und Zusammenfassungen 

der Diskussionsbeiträge können 

im Internet unter 

www.atommuellreport.de bzw. 

http://www.atommuellreport.de/t

hemen/recht/einzelansicht/sympo

sium-atommuellrecht-

praesentationen-und-

berichte.html abgerufen werden. 

Dieser Beitrag beruht auf Mit-

schriften von Ludwig Wasmus 

(zu Dr. Dörte Fouquet), Claus 

Schröder (zu Prof. Dr. Ulrich 

Smeddinck und ass. jur. Franzis-

ka Semper), Claudia Baitinger (zu 

Prof. Dr. Felix Ekardt), Thorben 

Becker (zu Dr. Ulrich Wollen-

teit), Ursula Schönberger (zu RA 

Joy Hensel), Thomas Dersee (zu 

RA Wolfgang Baumann) und 

Ewald Feige (zu Dr. Cornelia 

Ziehm). 

1. Das Projekt Atommüllreport 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Wissen zu sichern und die Debat-

te zu fördern. Mitglieder des Trä-

gerkreises sind der BUND für Um-

welt und Naturschutz Deutsch-

land, die deutsche Sektion der In-

ternationalen Ärzte für die Verhü-

tung des Atomkrieges / Ärzte in 

sozialer Verantwortung (IPPNW), 

die Arbeitsgemeinschaft Schacht 

Konrad, die Bürgerinitiative Um-

weltschutz Lüchow-Dannenberg, 

die Deutsche Umweltstiftung, 

Robin Wood, Strahlentelex und 

die Gesellschaft für Strahlen-

schutz. 

2. Frau Dr. Dörte Fouquet war 

bis 1991 Beamtin in der Umwelt-

und Energiebehörde Hamburg 

und ging dann als Rechtsanwältin 

nach Brüssel. Sie ist Partnerin der 

Kanzlei Becker Büttner Held und 

ist spezialisiert auf Energie- und 

Umweltrecht. 

3. apl. Prof. Dr. Ulrich Smed-

dinck vom Institut für Rechtswis-

senschaften der Technischen Uni-

versität Braunschweig ist stellver-

tretender Sprecher der Forschungs-

plattform ENTRIA. 

4. ass. jur. Franziska Semper 

kommt ebenfalls vom Institut für 

Rechtswissenschaften der Tech-

nischen Universität Braunschweig. 

5. Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., 

M.A., von der Juristischen Fakul-

tät der Universität Rostock sowie 

dem Forschungsinstitut für Philo-

sophie in Hannover ist Jurist, Phi-

losoph und Soziologe. Er leitet 

die Forschungsstelle für Nachhal-

tigkeit und Klimapolitik in Leip-

zig und Berlin und hat für den 

BUND NRW zusammen mit 

Rechtsanwalt Raphael Weylandt 

ein Gutachten zur Rechtmäßigkeit 

des Exports radioaktiver Abfälle 

aus dem AVR Jülich in die USA 

erstellt. 

6. Der Rechtsanwalt Dr. Ulrich 

Wollenteit von der Hamburger 

Kanzlei Günther hat in der Ver-

gangenheit mehrere erfolgreiche 

Atomrechtsklagen geführt und 

u.a. den Stopp der Einlagerung 

von Atommüll in Morsleben, 

Klagerechte für Anwohner bei 

Atomtransporten, sowie das Ur-

teil zum Zwischenlager Brunsbüt-

tel erwirkt. Derzeit ist er u.a. mit 

den Verfahren zur Stilllegung der 

Atomkraftwerke Brokdorf und 

Grohnde befasst. 

http://www.oh-strahlen.org/berichte.htm
mailto:mail@oh-strahlen.org
mailto:mail@oh-strahlen.org
http://www.strahlentelex.de/Buecher.htm
http://www.strahlentelex.de/Buecher.htm
http://www.atommuellreport.de/
http://www.atommuellreport.de/themen/recht/einzelansicht/symposium-atommuellrecht-praesentationen-und-berichte.html
http://www.atommuellreport.de/themen/recht/einzelansicht/symposium-atommuellrecht-praesentationen-und-berichte.html
http://www.atommuellreport.de/themen/recht/einzelansicht/symposium-atommuellrecht-praesentationen-und-berichte.html
http://www.atommuellreport.de/themen/recht/einzelansicht/symposium-atommuellrecht-praesentationen-und-berichte.html
http://www.atommuellreport.de/themen/recht/einzelansicht/symposium-atommuellrecht-praesentationen-und-berichte.html
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7. Die Wiesbadener Rechtsan-

wältin Joy Hensel ist Vorstands-

mitglied des Informationsdienstes 

Umweltrecht e.V. (IDUR), dessen 

Ziel es ist, „Natur- und Umwelt-

schützer bei ihrem Einsatz für den 

Erhalt unserer natürlichen Le-

bensgrundlagen zu unterstützen“. 

Sie ist in das Stilllegungsverfah-

ren für das AKW Mühlheim-

Kärlich involviert. 

8. Wolfgang Baumann ist Fach-

anwalt für Verwaltungsrecht. Er 

ist langjähriger Anwalt in Atom-

rechtsfragen und führte Prozesse 

gegen die Wiederaufarbeitungs-

anlage in Wackersdorf und den 

Betrieb des AKW Mülheim-

Kärlich. Er leitet die Kanzlei 

Baumann Rechtsanwälte Partner-

gesellschaft MbB in Würzburg. 

9. Die Rechtsanwältin Dr. Cor-

nelia Ziehm war Leiterin Energie 

und Klimaschutz der Deutschen 

Umwelthilfe. Sie ist spezialisiert 

im Umwelt- und Energierecht 

und beteiligt an dem DIW-

Gutachten zur Finanzierung des 

Rückbaus der Atomkraftwerke 

und Lagerung der radioaktiven 

Abfälle.  

Hohe Konzentrationen von 

Strontium-90 in der Größen-

ordnung der Konzentrationen 

von Cäsium-137 hat Hidekazu 

Nihei in Zähnen und Knochen 

junger Rinder aus den Evaku-

ierungsgebieten um die hava-

rierten Atomkraftwerke von 

Fukushima Dai-ichi ermittelt. 

In seiner Doktorarbeit an der 

Naturwissenschaftlichen Fa-

kultät der Tohoku-Universität 

in Sendai (Japan) aus dem 

Jahr 2013 ist das dokumen-

tiert. Demnach wurden in Zäh-

nen und Knochen des Kopfes 

der Tiere teilweise mehr als 

150 Becquerel Strontium-90 

pro Kilogramm gemessen. Die 

Strontium-90-Konzentrationen 

übersteigen die Werte für 

Cäsium-137 speziell in nied-

riger vom radioaktiven Fallout 

belasteten Gebieten unterhalb 

einer Ortsdosisleistung von 5 

Mikrosievert pro Stunde (µSv/h) 

(siehe Abbildung). 

Für Strontium gibt es in Japan 

keinen amtlichen Grenzwert. 

Das japanische Ministerium für 

Education, Culture, Sports, Scien-

ce and Technology (MEXT) 

hatte am 12. April 2011 die Er-

gebnisse der ersten Strontium-

Messungen nach der Reaktor-

katastrophe von Fukushima be-

kanntgegeben. [1] Das Minis-

terium behauptete damals, daß 

„die Werte äußerst gering und 

ohne Einfluß auf die Gesund-

heit“ seien. 

In den stark verstrahlten Orten 

Namie und Iitate wurden dem-

nach zwischen dem 16. und 

19. März 2011 an insgesamt 

drei Stellen Bodenproben ge-

zogen. Gefunden wurden dort 

Belastungen durch Strontium-

89 von 13 bis 260 Becquerel 

pro Kilogramm (Bq/kg) und 

durch Strontium-90 von 3,3 

bis 32 Bq/kg Boden. Am 19. 

März 2011 wurden zudem an 

insgesamt 4 Stellen in Otama 

Village, Motomiya City, Ono 

Town und Nishigo Village 

Pflanzen gesammelt und eben-

falls auf Strontium untersucht. 

Die Belastung mit Strontium-

89 lag nach Angaben des Mi-

nisteriums zwischen 12 und 

61 Bq/kg, die Belastung mit 

Strontium-90   bei 1,8 Bq/kg 

bis 5,9 Bq/kg. 

Die Zeitung Asahi Shimbun 

vom 13. April 2011, die über 

dieselbe Mitteilung des Kul-

tur- und Wissenschaftsministe-

riums berichtete, ergänzte, daß 

Messungen von Strontium-90 und Cäsium-137 in verlassenen Kühen aus der 
Evakuierungszone von Fukushima 

zitiert aus der Doktorarbeit von Hidekazu Nihei, 
Naturwiss. Fakultät der Tohoku-Universität, Japan, 2013

Folgen von Fukushima 

Hohe Strontium-Konzentrationen in Zähnen und Knochen 
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 Lebensbereich bei einer Ortsdosisleistung von 
5 µSv/h ǀ  5 bis 10 µSv/h ǀ mehr als 10 µSv/h ǀ aufgezogen mit nicht 

oder geringer ǀ ǀ kontaminiertem Futter 
ǀ in der Präfektur Iwate 

 Die Kuh C ist ein altes Tier, die Kühe D bis G sind Jungtiere 
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